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29. Oktober 2012 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
 
 
für die 4. Sitzung des Wirtschaftsausschusses möchte ich Ihnen folgende Unterlagen zu-

kommen lassen: 

 

Zu TOP 1 einen Konzeptentwurf für den jährlichen Monitoringbericht zur Energiewende in 

Schleswig-Holstein.  

Zudem eine Übersicht über aktuelle Informationen zur Energiewende und zum Klima-

schutz in Schleswig-Holstein. 

 

Zu TOP 3 der gewünschte Bericht zu den „Gesprächen der Landesregierung im Zusam-

menhang mit der Änderung der Vattenfall Konzernstruktur“. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Dr. Robert Habeck 
 
 
Anlagen 
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Anlage: Bericht an den Wirtschaftsausschuss des Landtages:  

„Gespräche der Landesregierung im Zusammenhang mit der Ände-

rung der Vattenfall Konzernstruktur“ 

 

 
1. Anlass 
 
Im August 2012 hat der Vattenfall-Konzern die Atomaufsicht und zeitgleich die Öffent-

lichkeit über geplante Veränderungen der Vattenfall-Unternehmensstruktur informiert und 

mitgeteilt, dass die Vattenfall Europe AG im Herbst 2012 auf die Vattenfall GmbH ver-

schmolzen werde. Vattenfall wolle „schlankere und einfachere Strukturen schaffen und 

dadurch Abläufe verbessern und Kosten senken“, so die Begründung des Konzerns. Für 

die Tochtergesellschaften der Vattenfall Europe AG bzw. Vattenfall GmbH ergäben sich 

keine Änderungen.  

 

Die Brisanz dieses Vorgangs ergab sich eher aus der beiläufigen Erklärung des Vatten-

fall-Konzerns, dass ein im Jahre 2008 geschlossener Beherrschungsvertrag zwischen 

der Vattenfall Europe AG und der schwedischen Muttergesellschaft Vattenfall AB im 

Rahmen der geplanten Verschmelzung automatisch enden werde. Es war damit die Fra-

ge aufgeworfen, ob sich der schwedische Mutterkonzern Vattenfall AB und der schwedi-

sche Staat als sein Alleineigentümer auf diesem Wege aus einer Haftung für die in 

Deutschland betriebenen Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel zurückziehen wolle 

und dies zulässig sei.  

 

Der Wirtschaftsausschuss des Landtages hat sich in seiner Sitzung am 12. September 

2012 eingehend mit dieser Thematik befasst und auf der Basis des von Minister Dr. Ro-

bert Habeck erstatteten mündlichen Berichts diverse Fragestellungen diskutiert. MELUR 

machte dabei deutlich, dass auf der Basis der seinerzeit von Vattenfall gegebenen Erklä-

rungen eine abschließende atomaufsichtliche Bewertung des Sachverhalts noch nicht 

möglich sei. Die Atomaufsicht habe deshalb Vattenfall aufgefordert, im Hinblick auf die 

finanzielle wie haftungsrechtliche Verantwortung des Konzerns für die beiden Kernkraft-

werke Krümmel und Brunsbüttel differenzierter und ausführlicher zu den damit verbun-

denen Fragen schriftlich Stellung zu nehmen. Auch sei mit Vattenfall noch ein vertiefen-

des Fachgespräch zu führen. Dies ist zwischenzeitlich geschehen. Die abschließende  

atomaufsichtliche Bewertung führt zu nachfolgender Einschätzung. 

 

 

2. Sachstand und Bewertung 

 

Im Zuge der von Vattenfall geplanten und zwischenzeitlich vollzogenen Veränderung der 

Unternehmensstruktur ist die Vattenfall Europe AG auf die Vattenfall GmbH verschmol-

zen worden. Dieser gesellschaftsrechtliche Verschmelzungsprozess hat zur Folge, dass 

die Vattenfall GmbH als Rechtsnachfolgerin automatisch alle Rechte und Pflichten der 

Vattenfall Europe AG übernommen hat. Diese Veränderung hat auch zur Folge, dass der 
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im Jahre 2008 erstmals für die Dauer von 5 Jahren zwischen dem schwedischen Mutter-

konzern Vattenfall AB und der deutschen Vattenfall Europe AG geschlossene Beherr-

schungsvertrag und eine daraus resultierende zusätzliche – sozusagen „überobligatori-

sche“ - Haftung des schwedischen Mutterkonzerns Vattenfall AB für die in Deutschland 

betriebenen Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel gesellschaftsrechtlich endet. 

 

Ungeachtet der gesellschaftsrechtlichen Konsequenzen aus der von Vattenfall vorge-

nommenen Veränderung der Konzernstruktur war atomauftsichtlich zu prüfen, ob 

 

 bzw. ggfs. inwieweit hierdurch die atomrechtlichen Genehmigungen für die Kern-

kraftwerke Brunsbüttel (KKB) und Krümmel (KKK), 

 die im Zusammenhang mit der Haftung für Schadensereignisse festgesetzte De-

ckungsvorsorge 

 sowie die für die Kernkraftwerke gebildeten Atomrückstellungen 

 

berührt werden und deshalb atomrechtliche Maßnahmen angezeigt sein könnten. Hierzu 

ist im Ergebnis Folgendes festzustellen. 

 

Inhaber der atomrechtlichen Genehmigungen für die Kernkraftwerke Brunsbüttel und 

Krümmel sind einerseits die Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH & Co. oHG und anderer-

seits die Kernkraftwerk Krümmel GmbH & Co. oHG, beide Tochtergesellschaften im Vat-

tenfall-Konzern. Atomrechtlich treffen alle Pflichten aus diesen Genehmigungen diese 

beiden Gesellschaften. In rechtlicher Hinsicht ist somit festzustellen, dass der Ver-

schmelzungsvorgang das Innehaben der auch für den gegenwärtigen Nachbetrieb erfor-

derlichen atomrechtlichen Genehmigungen sowie das Erfüllen aller daraus auch resultie-

renden Verpflichtungen rechtlich nicht berührt.  

 

Gleiches gilt bezüglich der nach dem Atomrecht für beide Kernkraftwerke hinsichtlich der 

Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen jeweils festge-

setzten Deckungsvorsorge in Höhe der gesetzlich zulässigen Höchstsumme von jeweils 

2,5 Mrd. Euro. Der entsprechende Nachweis ist von den Genehmigungsinhaberinnen 

entsprechend den behördlichen Festsetzungen und gesetzlichen Regelungen durch die 

nach dem Atomausstiegsgesetz aus dem Jahre 2002 mögliche Kombination von Versi-

cherungsnachweis einerseits und Solidarvereinbarung der vier Kernkraftwerke betrei-

benden Energieversorgungsunternehmen andererseits erbracht worden. Dieser Nach-

weis hat weiter Bestand. 

 

Auch hinsichtlich der gebildeten Rückstellungen ist festzustellen, dass die Verschmel-

zung nicht zu einer atomrechtlichen Beanstandung führt. Die nach handelsrechtlichen 

Grundsätzen zu bildenden Rückstellungen für Stilllegung und Entsorgung sind von Vat-

tenfall im Übrigen in 2011 für das Kernkraftwerk Brunsbüttel und für das Kernkraftwerk 

Krümmel erhöht worden. Ausweislich der Bilanzen betragen die vorgenannten Rückstel-

lungen für das Kernkraftwerk Brunsbüttel 1,750 Mrd. Euro und für das Kernkraftwerk 

Krümmel 1,974 Mrd. Euro. 
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Die abschließende Bewertung der Atomaufsicht bestätigt somit das in der Sitzung des 

Wirtschaftsausschusses am 12. September 2012 im Rahmen einer vorläufigen Einschät-

zung prognostizierte Ergebnis.  

 

 

3. Fazit 

 

Mit der Veränderung der Vattenfall-Unternehmensstruktur hat sich der schwedische 

Staatskonzern faktisch aus seiner Rolle als Mithaftender für die Kernkraftwerke Bruns-

büttel und Krümmel zurückgezogen. Dies ist nicht gerade eine vertrauensbildende Maß-

nahme Vattenfalls, und dies ist politisch scharf zu missbilligen. In rechtlicher Hinsicht ist 

allerdings festzustellen, dass die Reaktorsicherheitsbehörde keine atomrechtlichen Mög-

lichkeiten hat, die Veränderung der Unternehmensstruktur zu verhindern bzw. zu unter-

sagen.  

 

Wie schon in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 12. September 2012 ange-

sprochen, ist die vorliegend diskutierte Frage der Konsequenzen einer Beendigung des 

zwischen Vattenfall AB und der Vattenfall Europe AG bestehenden Beherrschungsver-

trages auch schon Gegenstand parlamentarischer Befassung auf Bundesebene gewe-

sen. Auf die diesbezügliche schriftliche Frage eines Bundestagsabgeordneten antwortete 

die Parlamentarische Staatssekretärin Ursula Heinen-Esser am 27. November 2009: 

 

„Würde der Rechtszustand wiederhergestellt, der zwischen der Vattenfall AB und der 

Vattenfall Europe AG vor Abschluss des Beherrschungsvertrages im Juni 2008 bestand, 

hätte dies auf die Berechtigung der Vattenfall Europe AG bzw. ihrer Tochtergesellschaf-

ten zum Betrieb von Kernkraftwerken in Deutschland keine Auswirkungen.“ 

 

Dem ist aus Sicht der schleswig-holsteinischen Atomaufsicht nichts hinzuzufügen.  

 

Dem Bericht werden – wie vom Wirtschaftsausschuss erbeten – die in vorgenanntem 

Zusammenhang von Vattenfall der Atomaufsicht zugeleiteten Schreiben vom 09.08., 

13.08., 10.09. und 27.09.2012 beigefügt: 
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